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Satzung der Stadt Kdln Uber die Festlegung des Geldbetrages je Stellplatz
(Ablésesatzung)
vom 9. November 2001

in der Fassung der 4. Satzung zur Anderung der Satzung der Stadt Kéln tiber die
Festlegung des Geldbetrages je Stellplatz (Ablosesatzung)
vom 23. November 2013

Der Rat der Stadt Koln hat in seiner Sitzung am 11.09.2001 aufgrund des § 51
Absatz 5 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen vom 01.03.2000 —
(BauO NRW) — Gesetz und Verordnungsblatt fir das Land Nordrhein-Westfalen (GV
NW Seite 256) und der 88 7 und 41 der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW Seite
666/SGV NW 2023) diese Satzung beschlossen:

Praambel:

§ 51 Absatz 1 der Bauordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 01.03.2000 (BauO NRW) geht unter anderem davon aus,
dass bauliche oder sonstige Anlagen, bei denen Zugangsverkehr und
Abgangsverkehr mittels Kraftfahrzeug zu erwarten ist, nur errichtet werden durfen,
wenn Stellplatze oder Garagen hergestellt werden. Diese sind gemal3 8 51 Absatz 3
BauO NRW auf dem Baugrundstiick oder auf einem geeigneten Grundstick in der
naheren Umgebung, dessen Benutzung fir diesen Zweck offentlich rechtlich
gesichert ist, herzustellen.

Die nachstehende Satzung geht grundséatzlich von dem Bestehen der
vorgeschriebenen Herstellungspflichten aus, es sei denn die Bauordnung NRW
selbst sieht eine andere Regelung vor (zum Beispiel eine Untersagung oder
Einschrankung der Herstellung oder Sonderregelungen fir Dachgeschossausbau zu
Wohnzwecken, 8§ 51 Absatz 4 und 9 BauO NRW).

Sie trifft Regelungen fir die Falle, in denen notwendige Stellplatze oder Garagen
nicht oder nur unter groRen Schwierigkeiten hergestellt werden kénnen, oder die
Herstellung aufgrund einer Satzung nach 8§ 51 Absatz 4 Nummer (Nr.) 2 BauO NRW
untersagt oder eingeschrankt ist, und deshalb auf die Herstellung der notwendigen
Stellplatze verzichtet werden kann (8 51 Absatz 5 BauO NRW). Die Entscheidung
Uber den Verzicht auf die Herstellung wird nach pflichtgemalRem Ermessen getroffen;
ein Rechtsanspruch auf den Verzicht der Stadt Koln besteht grundsatzlich nicht.

Die eingenommenen Geldbetrage zur Stellplatzablésung sind nach § 51 Absatz 6
BauO NRW zweckgebunden zur Herstellung zusatzlicher 6ffentlicher
Parkeinrichtungen im Gemeindegebiet, fur investive Malinahmen zur Verbesserung
des offentlichen Personennahverkehrs oder fir investive Malinahmen zur
Verbesserung des Fahrradverkehrs zu verwenden.

§1
Festlegung von Gebietszonen
1. Das Stadtgebiet Kéln wird in die Gebietszonen | und Il unterteilt.
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2. Die Gebietszone | wird wie folgt begrenzt (grobe Umschreibung):

Linksrheinisches Rheinufer zwischen Rheinkilometer 686,0 im Stiden und 689,9 im
Norden, Elsa-Brandstrom-StralRe, Neusser Wall in westlicher Richtung bis zur
Abknickung Stormstral3e, Ecke Stormstral3e / Fontanestral3e bis zur Niehler Stral3e
in nordlicher Richtung bis zur Inneren Kanalstral3e, Innere Kanalstral3e bis zum
Verbindungspunkt Innere Kanalstrafl3e/Eisenbahnlinie KéIn-Trier, von dort entlang
des linksrheinischen Eisenbahngdrtels bis in Hohe der Bachemer Straf3e (westlich)
und der Lindenstral3e (6stlich), weiter in sidlicher Richtung entlang des Zulpicher
Walls, Zilpicher StralRe, Stauderstralde bis zur Luxemburger Straf3e, Luxemburger
Stral3e stadteinwarts bis Eifelwall, Eifelwall ber den Eisenbahngurtel hinaus bis zur
Eifelstral3e, Eifelplatz, Volksgartenstral3e, Vorgebirgsstral3e, Bonner Wall, Bonner
Stral3e, Kylistral3e, Alteburger Stral3e in nordlicher Richtung bis Oberlander Wall,
Uber Agrippinaufer und Agrippinawerft bis zum Rheinufer.

Die Gebietszone Il ist das Stadtgebiet aul3erhalb der Gebietszone I.

3. Die genaue Abgrenzung der Gebietszone | ergibt sich aus dem mit schwarz
gestrichelter Linie umrandeten Teil der Karte, die als Anlage Bestandteil dieser
Satzung ist. Die Karte liegt beim Bauaufsichtsamt, Stadthaus, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kaln, zur Einsicht aus.

§2
Festlegung der Hohe des Geldbetrages je Stellplatz und des Vomhundertsatzes

1. Die durchschnittlichen Herstellungskosten einschlief3lich der Kosten fur den
Grunderwerb je Stellplatz betragen

in der Gebietszone | 19.150,- €,
in der Gebietszone |l 13.250,- €,

2. Vorbehaltlich der Regelungen in den nachstehenden Absatzen 3 - 5 betréagt der
je Stellplatz zu zahlende Geldbetrag unter Zugrundelegung eines
Vomhundertsatzes von 60 von Hundert (v. H.) gemal 8 51 Absatz 5 Satz 4
und 5 BauO NRW

in der Gebietszone | 11.500,- €,
in der Gebietszone |l 7.950,— €.

3.  Unter Zugrundelegung eines Vomhundertsatzes von 20 v. H. gemal3 § 51
Absatz 5 Satz 4 BauO NRW reduziert sich der in Absatz 2 genannte zu
zahlende Geldbetrag je Stellplatz

a) inden gemal § 142 Absatz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (Bundesgesetzblatt —
BGBI.- | Seite 2141) festgelegten Sanierungsgebieten. Der raumliche
Geltungsbereich eines Sanierungsgebietes ergibt sich aus § 1 der
jeweiligen Satzung uber die formliche Festlegung des
Sanierungsgebietes,

b) fur Wohnungen mit mindestens 35 Quadratmeter (gm) Wohnflache in neu
zu errichtenden Geb&uden
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- die ausschliel3lich oder ab dem 1. Obergeschoss der Wohnnutzung
dienen und

- die mindestens 2 selbstandige Wohnungen mit einer
Gesamtwohnflache von mindestens 200 gm enthalten,

c) bei offentlich geférderten Wohnbauvorhaben, die mit einem
Belegungsrecht oder Mieth6henvereinbarungen verbunden sind,

d) bei Bauvorhaben, die fur 6ffentliche Zwecke genutzt werden sollen,

e) bei Baudenkmalern gemaf 8§ 3 des Denkmalschutzgesetzes des Landes
Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung,

f)  bei Bauvorhaben von Gewerbebetrieben mit bis zu zehn Beschaftigten
und bis zu 300 gm Nutzflache, mit Ausnahme von Spielhallen und

Gaststatten
in der Gebietszone | 3.800,— €,
in der Gebietszone |l 2.650,— €.

4. Liegen zwei oder mehrere Voraussetzungen des 8§ 2 Absatz 3, Buchstaben a),
c) bis e) dieser Satzung gleichzeitig vor, so betragt unter Zugrundelegung eines
Vomhundertsatzes von 10 v.H. gemal} 8 51 Absatz 5 Satz 4 BauO NRW der je
Stellplatz zu zahlende Geldbetrag

in der Gebietszone | 1.900,— €,
in der Gebietszone |l 1.300,— €.

5.  Wird durch ein Bauvorhaben mindestens eine zusatzliche Wohnung von
mindestens 35 gm zusatzlicher Wohnflache nachtraglich durch
Dachgeschossausbau, Nutzbarmachung anderer R&ume in bestehenden
Gebauden oder Aufstockung geschaffen, betragt der je Stellplatz zu zahlende

Geldbetrag
in der Gebietszone | 950,—- €,
in der Gebietszone |l 650,— €.

6. Abweichend von den vorstehenden Regelungen betragt der je Stellplatz zu
zahlende Geldbetrag bei Baugenehmigungen, die bis zum 31.12.2018
beantragt werden, die Halfte der sich nach den Absatzen 1 bis 5 ergebenden
Betrage (Bauliickenbonus), wenn die folgenden Voraussetzungen erfullt
werden:

a) es handelt sich um ein oder mehrere Grundstiicke mit einer Stral3enfront
von zusammen bis zu 80 Meter (m), die unbebaut sind oder deren
stral3enseitige Geschosszahl hochstens die Halfte der zulassigen betragt
(Mindernutzung),

b) die Grundstiicke liegen an einer im Ubrigen bebauten, tatsachlich im
wesentlichen hergestellten StralRe zwischen bebauten Grundstiicken,

c) das Vorhaben stellt keine Hinterlandbebauung dar,
d) st staddtebaulich vertretbar und
e) die Grundsticke liegen nicht im Aul3enbereich gemafl 8§ 35 BauGB.
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Der Oberbilrgermeister |%’ Stadt Kéln

§3
Zustandigkeit

Entscheidungen nach dieser Satzung trifft der Oberbirgermeister, Bauaufsichtsamt.

84
Inkrafttreten, AulRerkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der
Stadt Koln tber die Festlegung des Geldbetrages je Stellplatz (Abloésesatzung) vom
19.07.1996 (Amtsblatt der Stadt Koln 1996, Seite 341) zuletzt gedndert am
25.02.2004 (Amtsblatt der Stadt Kéln 2004, Seite 113 folgende) aul3er Kratft.

(Satzung vom 09. November 2001 veroffentlicht im Amtsblatt der Stadt Kéln, Nr. 58
vom 03.12.2001, Seite 509; Anderungssatzung vom 25. Februar 2004 veréffentlicht
im Amtsblatt der Stadt KoIn, Nr. 10 vom 10.03.2004, Seite 113; Anderungssatzung
vom 08. Juli 2009 veroffentlicht im Amtsblatt der Stadt Kéln, Nr. 30 vom 22.07.2009,
Seite 423)

Vorstehende Satzung wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.
(Hinweis auf § 7 GO NW nicht ins Kélner Stadtrecht ibernommen.)

Koln, den 09.11.2001 gez. Fritz Schramma
Der Oberburgermeister

- ABI StK 2001, S. 509, 2004, S. 113, 2009, S. 423, 2013, S. 755 -
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Der Oherhilrgermeister |% Stadt Kéln

Seite 5von 5



	Satzung der Stadt Köln über die Festlegung des Geldbetrages je Stellplatz (Ablösesatzung) vom 9. November 2001 in der Fassung vom 23. November 2013
	Präambel
	§ 1 Festlegung von Gebietszonen
	§ 2 Festlegung der Höhe des Geldbetrages je Stellplatz und des Vomhundertsatzes
	§ 3 Zuständigkeit
	§ 4 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Anlage - Geltungsbereich und Abgrenzung der Gebietszone


